
Nr. L 328/ 16 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 15 . 12. 84

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3520/84 DER KOMMISSION
vom 14. Dezember 1984

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2681/83 mit Durchführungsbestim
mungen zur Beihilferegelung für Ölsaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Fette —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

Artikel 32 der Verordnung (EWG) Nr. 2681 /83 erhält
folgende Fassung :

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des
Rates vom 22. September 1966 über die Errichtung
einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2260/84 (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

„Artikel 32

Die Probenahme, die Verkleinerung der Proben zu
Analysenproben sowie die Bestimmung des
Gehalts an Öl , Fremdbestandteilen und Feuchtig
keit erfolgen nach den Verfahren , die in den
Anhängen I bis V und in Anhang VII der Verord
nung (EWG) Nr. 1470/68 der Kommission (') fest
gelegt sind.

in Erwägung nachstehender Gründe :

(') ABl . Nr. L 239 vom 28 . 9 . 1968 , S. 2 ."

Artikel 2

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1470/68 der Kommis
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3519/84 (4), wurde ein neues Verfahren der Bestim
mung des Ölgehalts von Ölsaaten vorgesehen . Der
Artikel 32 der Verordnung (EWG) Nr. 2681 /83 der
Kommission (5), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1814/84 (6), sollte deshalb angepaßt
werden .

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 14. Dezember 1984

Für die Kommission

Poul DALSAGER

Mitglied der Kommission
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